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§4
Aufgaben der zivilen Luftfahrt

(1) Die zivile Luftfahrt hat
1. Personen, Gepäck, Güter und Postsendungen sicher und
. qualitätsgerecht auf dem Luftwege zu befördern (Luft

beförderung) ;
2. Flughäfen und andere Flugplätze entsprechend den ge

sellschaftlichen Erfordernissen anzulegen und betriebs
bereit zu halten (Betrieb von Flughäfen);

3. Dienstleistungen mit Luftfahrzeugen für die Volkswirt
schaft und andere gesellschaftliche Erfordernisse mit dem 
Ziel höchster volkswirtschaftlicher Effektivität zu erbrin
gen (Luftfahrtdienste).

(2) Der Minister für Verkehrswesen ist für die staatliche 
Leitung der zivilen Luftfahrt zuständig, soweit in diesem Ge
setz keine anderen Festlegungen getroffen werden oder der 
Ministerrat keine anderen Zuständigkeiten festlegt.

II.
Luftbeförderung

§5
Umfang und Durchführung der Luftbeförderung

(1) Die Luftverkehrsbetriebe der Deutschen Demokratischen 
Republik erfüllen ihre Beförderungsaufgaben durch Luftbe
förderungen im Linienverkehr und im Bedarfsverkehr im 
Rahmen der Rechtsvorschriften.

(2) Personen sowie Gepäck und Güter, deren Beförderung 
die Flugsicherheit gefährden würde oder deren Beförderung 
sonstige in den Rechtsvorschriften vorgesehene Gründe ent- 
gegenstehen, sind von der Luftbeförderung ausgeschlossen. 
Das gleiche gilt für Gepäck und Güter, zu deren Beförderung 
die nach § 42 Abs. 2 erforderliche vorherige Genehmigung 
fehlt.

§ 6
Luftbeförderung innerhalb der 

Deutschen Demokratischen Republik
Zur Luftbeförderung zwischen Orten in der Deutschen De

mokratischen Republik sind nur Luftverkehrsbetriebe der 
Deutschen Demokratischen Republik berechtigt, soweit sich 
nicht aus völkerrechtlichen Verträgen etwas anderes ergibt 
oder durch das Ministerium für Verkehrswesen eine beson
dere Erlaubnis erteilt ist.

§7
Allgemeine Beförderungsbedingungen

Allgemeine Beförderungsbedingungen der Luftverkehrsbe
triebe der Deutschen Demokratischen Republik werden vom 
Minister für Verkehrswesen im Einvernehmen jnit dem Mi
nister der Justiz als Rechtsvorschrift erlassen.

§ 8
Beförderungsvertrag

(1) Die Beförderung erfolgt auf Grund eines Beförderungs- 
Vertrages, der zwischen dem Luftverkehrsbetrieb und dem 
Fluggast oder dem Absender des Luftfrachtgutes abgeschlos
sen wird.

(2) Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wird, kommt 
der Beförderungsvertrag zustande, sobald der Flugschein aus- 
gehändigt oder die Annahme des Luftfrachtgutes durch Unter
zeichnung des Luftfrachtbriefes bestätigt ist.

§9
Besondere Vertragspflichten

Fluggäste und Absender von Luftfrachtgut haben die sich 
auf die Luftbeförderung beziehenden Rechtsvorschriften der 
Staaten, die überflogen oder angeflogen werden, sowie die 
Anweisungen der Luftverkehrsbetriebe zti befolgen, die vor
geschriebenen Dokumente über die Ein- und Ausreise oder 
die Ein- und Ausfuhr sowie den Transit vorzuweisen und sich 
sowie Gepäck oder Luftfrachtgut den vorgeschriebenen Kon
trollen zu unterziehen.

§10
Luftpost

Für die Beförderung von Postsendungen gelten die Rechts
vorschriften über das Post- und Fernmeldewesen, die Be
stimmungen des Weltpostvertrages und seiner Abkommen 
sowie die besonderen Vereinbarungen zwischen den Luftver
kehrsbetrieben und der Deutschen Post-

III.
Luftfahrtdienste

§11
Dienstleistungen mit Luftfahrzeugen

(1) Agrarflüge, Kran- und andere Industrieflüge sowie Bild
flüge und Flüge zur Leistung sonstiger Luftfahrtdienste wer
den durch Luftverkehrsbetriebe der Deutschen Demokra
tischen Republik ausgeführt.

(2) Der. Einsatz von Luftfahrzeugen, die nicht im Luftfahr
zeugregister der Deutschen Demokratischen Republik einge
tragen sind,-für Luftfahrtdienste in der Deutschen Demokra
tischen Republik bedarf der vorherigen Genehmigung des 
Ministers für Verkehrswesen. Dies gilt entsprechend für den 
Einsatz von Luftfahrzeugen, die im Luftfahrzeugregister der 
Deutschen Demokratischen Republik eingetragen sind, zur 
Leistung von Luftfahrtdiensten außerhalb des Hoheitsgebie
tes der Deutschen Demokratischen Republik.

§12
Luftaufnahmen

Luftaufnahmen aus Luftfahrzeugen sowie ihre Vervielfäl
tigung, Veröffentlichung oder sonstige Nutzung bedürfen der 
vorherigen Genehmigung durch die zuständigen Staatsorgane.

- - §13
Bildflüge

Der mit der Durchführung von Bildflügen sowie der An
fertigung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung von Luft
aufnahmen beauftragte Luftverkehrsbetrieb der Deutschen 
Demokratischen Republik ist berechtigt, namens des Auftrag
gebers die dazu erforderlichen Genehmigungen der zuständi
gen Staatsorgane einzuholen.

§14
Vertrag über Luftfahrtdienste

(1) Durch den Vertrag über die Leistung von Luftfahrtdien
sten übernimmt der Luftverkehrsbetrieb die Verpflichtung, 
die vereinbarten Leistungen termin- und qualitätsgerecht zu 
erbringen.

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die zur ordnungsge
mäßen Ausführung der Luftfahrtdienste notwendigen Mit
wirkungshandlungen vorzunehmen, die vertragsgemäß an
gebotene Leistung abzunehmen und den vereinbarten zuläs
sigen Preis zu zahlen.

§15
Allgemeine Bedingungen 

für die Leistung von Luftfahrtdiensten
Allgemeine Bedingungen für die Leistung von Luftfahrt

diensten werden vom Minister für Verkehrswesen im Einver
nehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen Staats
organe als Rechtsvorschrift erlassen.

IV.
Luftfahrtpersonal

§16
Begriff

Zum Luftfahrtpersonal gehören
1. Personen, deren Tätigkeit an Bord zum Betrieb eines 

Luftfahrzeuges während des Fluges notwendig ist und 
die dazu einer staatlichen Erlaubnis bedürfen (Besat
zung) ;

2. Personen, die beauftragt sind, während des Fluges son
stige Aufgaben in einem Luftfahrzeug zu erfüllen und 
die dazu einer Erlaubnis bedürfen (Kabinenpersonal) so
wie


